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Beauftragte / Beauftragter für Jugendarbeit 

1 Grundlagen 

1.1 Beauftragte der Kirchgemeinde GE 51-31 
Der Kirchenrat bittet die Kirchenvorsteherschaften für die Bestimmung der von der Kantonalkirche 
bezeichneten Beauftragten besorgt zu sein. 

2 Regelung für die Kirchgemeinde Goldach 
Für die Kirchgemeinde gilt folgende Regelung: 

2.1 Wahl der Beauftragten 
Die Kirchenvorsteherschaft wählt die Beauftragten nach: 

• Gesamterneuerungswahlen der Kirchenvorsteherschaft. 
• Ersatzwahlen in die Kirchenvorsteherschaft. 

2.2 Aufgaben 
Die Aufgaben sind gemäss Kantonalkirche: 

• Er/sie hält regelmässigen Kontakt zu den verschiedenen Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit, 
inklusive Jugendverbänden, Projekten und offenen Angeboten und denkt mit an allgemeinen Fragen 
der Kinder- und Jugendarbeit. 

• Fördert die Zusammenarbeit im Kinder- und Jugendbereich mit anderen Konfessionen, 
Kirchgemeinden, Kirchen, Gemeinde und Vereinen. 

• Vertritt die Interessen von Kindern und Jugendlichen in der Kirchenvorsteherschaft. 
• Begleitet und unterstützt den Jugendarbeiter/die Jugendarbeiterin. 
• Bietet bestehenden Gruppen der Kinder- und Jugendarbeit Hilfestellung und/oder nimmt mindestens 

ab und zu teil z.B. bei der Vorbereitung und Durchführung grösserer Anlässe; bei Kontakten mit 
Eltern und Öffentlichkeit; bei religiösen Anlässen. 

• Fördert die Öffentlichkeitsarbeit der Kinder- und Jugendarbeit durch Tipps, Kontakte oder 
Hilfestellung. 

• Gewährleistet den Informationsfluss zwischen der Kinder- und Jugendarbeit, Kirchenvorsteherschaft 
und kantonalkirchlicher Arbeitsstelle. 

• Pflegt die regionale Zusammenarbeit im Bereich der Jugendarbeit. 
• Besucht Weiterbildungen und Kontakttreffen der kantonalkirchlichen Arbeitsstelle Jugendfragen AJ. 
• Er/sie erhält Prospektmaterial von der Kantonalkirche. Er/sie gibt es gezielt weiter und sorgt für die 

Auflage in der Kirche, im Kirchgemeindehaus. 

2.3 Kantonale Kontaktstelle 
Evangelisch-reformierte Kirche des Kanton St. Gallen 
Arbeitsstelle Jugendfragen 
9000 St.Gallen 
www.ref-sg.ch/jugendfragen 


